
 
 

Mieter müssen sich künftig um den Fernsehempfang selber kümmern 

 

 

Jahrzehnte war die Regelung eindeutig. 

Mieter mussten für die hauseigene vom Vermieter zur Verfügung gestellte 

Inanspruchnahme des Kabelfernsehens im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung zahlen. Es sei denn, es gab keinen 

Kabelempfang. 

 

Das ändert sich zum 01. Juli 2024. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Vermieter die 

Kosten nicht weiter auf die Mieter umlegen. 

 

Dies bedeutet aber auch, dass sich die Mieter zu diesem Zeitpunkt dann 

selber um den Fernsehempfang kümmern müssen. Entweder, indem sie den 

vorhandenen Vertrag mit dem Kabelnetzbetreibern selber fortführen, oder 

indem sie andere Möglichkeiten in Anspruch nehmen wie zB den Empfang 

über das Internet, über Streamingdienste oder über eine Satellitenanlage. 

 

 


